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§ 841 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Der Versicherer ist nach dem Eintritt eines Unfalls berechtigt, sich durch Zahlung der vollen

Versicherungssumme von allen weiteren Verbindlichkeiten aus dem Versicherungsvertrage zu befreien,

insbesondere von der Verpflichtung, die Kosten zu erstatten, welche zur Rettung, Erhaltung und

Wiederherstellung der versicherten Sachen erforderlich sind.

2. (2)War zur Zeit des Eintritt des Unfalls ein Teil der versicherten Sachen der vom Versicherer zu tragenden Gefahr

bereits entzogen, so hat der Versicherer, welcher von dem Rechte des Abs. 1 Gebrauch macht, den auf jenen Teil

fallenden Teil der Versicherungssumme nicht zu entrichten.

3. (3)Der Versicherer erlangt durch Zahlung der Versicherungssumme keinen Anspruch auf die versicherten Sachen.

4. (4)Ungeachtet der Zahlung der Versicherungssumme bleibt der Versicherer zum Ersatze derjenigen Kosten

verpflichtet, welche auf die Rettung, Erhaltung oder Wiederherstellung der versicherten Sachen verwendet

worden sind, bevor seine Erklärung, von dem Rechte Gebrauch zu machen, dem Versicherten zugegangen ist.
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